
Da Anregungen im Verfahren der erneuten Offenlegung der Bebauungsplanänderung nicht vorgebracht 
wurden, wird die 5. (vereinfachte) Änderung des Bebauungsplanes 6.2 Mühleip- Nord als Satzung 
beschossen. Zur Planänderung gehört eine Begründung. Satzung und Begründung sind als Anlage 3 der 
Niederschrift beigefügt. 
 


